
Grundschule  Königsbrunn-West                                                        
Kemptener Straße 101 
86343 Königsbrunn 
Tel.: 08231/88614  Fax: 08231/88615 
sekretariat@gs-koenigsbrunn-west.de 
www.gs-koenigsbrunn-west.de 

_______________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                     07.09.2021   

Liebe Eltern, 
 
der Beginn der Grundschulzeit am 14.09.2021 ist sowohl für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger als 
auch für Sie ein wichtiges Ereignis. Dieses wurde bis jetzt bei uns auch gebührend im Rahmen einer 
besonderen Veranstaltung gefeiert.  
Der aktuellen Situation geschuldet, ist es in diesem Schuljahr notwendig, bei der Gestaltung des ersten 

Schultages die Erfordernisse des Infektionsschutzes angemessen zu berücksichtigen. Mittlerweile erreichten 

uns auch die verbindlichen Vorgaben des Kultusministeriums. Es bleibt weitestgehend bei den Ankündigungen 

im Elternbrief vom 06.08.2021. Somit gelten für die Schuleingangsfeier folgende Regeln: 

- Wir werden die neuen ersten Klassen zeitversetzt begrüßen: 

              1a:       8.30 Uhr (Unterrichtschluss: 10.00 Uhr) 

              1b:       9.15 Uhr (Unterrichtsschluss: 10.45 Uhr) 

              1c:        10 Uhr (Unterrichtsschluss: 11.30 Uhr) 

  
- Auf dem gesamten Schulgelände besteht in Gebäuden und geschlossenen Räumen Maskenpflicht, 

§ 13 Abs. 1 der 14. BaylfSMV. Kinder im Grundschulalter dürfen statt einer medizinischen 
Gesichtsmaske auch eine textile Mund-Nase-Bedeckung (sog. Alltags- oder Community-Maske) 
nutzen; das Gesundheitsministerium empfiehlt jedoch auch für sie das Tragen medizinischer 
Masken (sog. „OP-Masken“), sofern ein enges Anliegen stets gewährleistet ist.  

- Jedes Erstklasskind darf höchstens von zwei Personen (plus Geschwisterkinder) begleitet werden. 

- Zum Zweck der Kontaktpersonenermittlung im Fall einer festgestellten Infektion mit dem 
Coronavirus oder eines Verdachtsfalles dokumentieren die Schulen die Kontaktdaten der 
anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

- Da auf dem gesamten Schulgelände der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden muss, ist es 
nicht möglich 

➢ dass Eltern oder andere Begleitpersonen die Erstklässlerinnen und Erstklässler in das 
Klassenzimmer begleiten.  

➢ eine Bewirtung mit Getränken und Speisen anzubieten. 

- Sie können Ihr Kind nach dem jeweiligen Unterrichtschluss im Pausenhof 1/2 in Empfang nehmen. 

 
- Testpflicht für Schülerinnen und Schüler  

       Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 gilt die Testpflicht. Die Teilnahme an  
       der Schuleingangsfeier und am Präsenzunterricht ist auch für Erstklässlerinnen und Erstklässler nur  
       mit Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich (vgl. § 13 Abs. 2 der 14.BayIfSMV).   
       Deshalb bitten wir Sie: Lassen Sie Ihr Kind möglichst schon vor dem 14.09.2021 in  
       einem Testzentrum bzw. einer Teststation oder bspw. einer Apotheke testen und legen uns einen  
       gültigen negativen Testnachweis (max. 48 Stunden alter PCR-Test oder max. 24 Stunden alter  
       Antigen- Schnelltest gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der 14. BayIfSMV) am ersten Schultag vor.  
       Wenn kein negativer und noch gültiger Testnachweis vorgelegt wird, müssen die Schülerinnen und  
       Schüler der Jahrgangsstufe 1 einen von der Schule gestellten Selbsttest durchführen oder das  



       Schulgelände mit den Begleitpersonen wieder verlassen. Bitte informieren Sie uns bis Montag,  
       13.9.21 (sekretariat@gs-koenigsbrunn-west.de), falls Ihr Kind bei uns getestet werden soll, damit  
       wir entsprechend planen können.  In diesem Fall müssten Sie bitte unbedingt 20 Minuten vor  
       Beginn der Veranstaltung erscheinen. Der Testnachweis entfällt für asymptomatische  
       Schülerinnen und Schüler, die genesen  sind und einen entsprechenden Nachweis erbringen.  
- Um eine sichere Schuleingangsfeier zu ermöglichen, appellieren wir nachdrücklich an die 

teilnehmenden Sorgeberechtigten und andere schulfremde Personen, möglichst vollständig 
geimpft, genesen oder getestet an der Schuleingangsfeier teilzunehmen. Eine Nachweispflicht 
gegenüber der Schule diesbezüglich besteht jedoch nicht.  

 
 

Liebe Eltern, 

Sie und auch wir hätten uns für Ihre Kinder sicherlich eine Einschulungsfeier ohne Gebote und 

Vorgaben gewünscht.  Oberstes Ziel des Kultusministeriums ist aber derzeit, die Durchführung eines 

sicheren Präsenzunterrichts zu gewährleisten. Wie bereits erwähnt, sind die Vorgaben des 

Kultusministeriums für alle Grundschulen in Bayern verbindlich.  

Wir wünschen Ihren Kindern und auch Ihnen trotz der aktuellen Umstände einen guten Start an der 

Grundschule Königsbrunn-West. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Naßl (Rektor)                                   Anja Fendt (Konrektorin) 

 


